
  

 

 

Der Holocaust-Leugner 

„Eine verantwortungsbewußte Persönlichkeit“

„Der Angeklagte (= Holocaust-Leugner Günter Deckert) hat in der Hauptverhandlung 
einen guten Eindruck hinterlassen. Es handelt sich bei ihm um eine 
charakterstarke, verantwortungsbewußte Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen; 
seine politische Überzeugung, die ihm Herzenssache ist, verficht er mit großem 
Engagement und erheblichem Aufwand an Zeit und Energie. 

Einem so gearteten Manne glaubt die Kammer das Bekenntnis zur Rechtstreue, 
das er in der Hauptverhandlung nachdrücklich abgelegt hat, und hat daher 
keine Bedenken, ihm eine günstige Sozialprognose zu stellen. 

Bei all dem übersieht die Kammer nicht, daß von ihm auch in Zukunft weder 
eine Änderung seiner politischen Einstellung im Allgemeinen noch seiner 
Auffassung zum Holocaust im Besonderen zu erwarten ist.“ 

(Aus einem Urteil* der Mannheimer Richter Wolfgang Müller und Rainer Orlet) 

„Es gibt keine ewigen Wahrheiten. Ewige Lügen schon.“

(Stanislaw Jerzy Lec) 

 
*Urteil (6) 5 KLs 2/92 des Landgericht Mannheim vom 22.06.1994 



  

Quellen: 
 
 

Gericht: Das Urteil geht so in Ordnung 

Focus Magazin vom 10.08.1994 

http://www.focus.de/politik/deutschland/gericht-das-urteil-geht-so-in-ordnung_aid_146752.html 

 

Schlag ins Gesicht 

Der Spiegel vom 15.08.1994 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13684317.html 

 

Narrenfreiheit für Juristen? 

Der Spiegel vom 21.11.1994 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9292917.html 

 

Viel zu schwammig 

Der Spiegel vom 13.03.1995 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157620.html 

 
 
 

Ungekürztes Zitat aus dem Urteil (6) 5 KLs 2/92 des Landgericht Mannheim vom 22.06.1994 
 

„d) Gem. § 56 StGB war die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung auszusetzen, da zu erwarten ist, daß der 
Angeklagte unter dem bloßen Eindruck der Verurteilung in Zukunft straffrei leben wird. Denn der Angeklagte hat 
in der Hauptverhandlung einen guten Eindruck hinterlassen. Es handelt sich bei ihm um eine charakterstarke, 
verantwortungsbewußte Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen, seine politische Überzeugung, die ihm 
Herzenssache ist, verficht er mit großem Engagement und erheblichem Aufwand an Zeit und Energie. Seine 
gute, schon fast 30 Jahre währende Ehe gibt ihm festen Halt, hinzu kommt eine sehr positive Beziehung zu 
Tochter, Schwiegersohn und Enkel. Einem so gearteten Manne glaubt die Kammer das Bekenntnis zur 
Rechtstreue, das er in der Hauptverhandlung nachdrücklich abgelegt hat, und hat daher keine Bedenken, ihm 
eine günstige Sozialprognose zu stellen. Dies gilt um so mehr, als er, der schon 54 Jahre alt ist, nicht 
vorbestraft ist, obwohl er seit über 30 Jahren im politischen Leben steht und die Hitze der Auseinandersetzung 
mit Andersdenkenden hochgradig geeignet erscheint, zu Straftaten zu führen. Außerdem ist der Angeklagte ein 
Mann von hoher Intelligenz, wie in der Hauptverhandlung deutlich geworden ist und wie die erfolgreiche 
Bewältigung des Gymnasiums, des Studiums und des Berufes eines Gymnasiallehrers zusätzlich beweisen – 
diese intellektuelle Ausstattung wird dem Angeklagten auch künftig helfen, strafrechtliche Verstrickungen zu 
vermeiden, so wie sie es auch bisher – mit einer einzigen Ausnahme – getan hat. Bei all dem übersieht die 
Kammer nicht, daß von ihm auch in Zukunft weder eine Änderung seiner politischen Einstellung im 
Allgemeinen noch seiner Auffassung zum Holocaust im Besonderen zu erwarten ist; jedoch darf die 
Strafaussetzung zur Bewährung nicht von einem Gesinnungswandel abhängig gemacht werden, maßgebend ist 
allein die Erwartung eines künftigen straffreien Lebensweges, die, wie ausgeführt, hier eindeutig zu bejahen ist 
(vgl. BGH St 6, 192 ff.; BGH GA 76, 114 ff.). Daß sich der Angeklagte auch weiterhin zum Revisionismus 
bekennt und dies aller Voraussicht nach auch in Zukunft weiter tun wird, vermag ebenfalls keine andere 
Beurteilung zu rechtfertigen; denn diese Denkmethode beinhaltet nichts Strafbares.“ 
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Aus Rechtsgründen hat Google x Ergebnis(se) von dieser Seite entfernt. 
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